
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/12/12 3Ob600/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1956

Norm

GmbHG §16 Abs2

Rechtssatz

Wird im Gesellschaftsvertrag normiert, daß der Geschäftsführer nur aus wichtigen Gründen abberufen werden kann,

wobei es dann weiter heißt, daß als wichtige Gründe die Verschuldensgründe des § 27 AngG anzusehen sind, so

beinhaltet dies keine taxative Aufzählung; jeder Grund, der einen im § 27 AngG aufgezählten

Verschuldenstatbeständen an Gewicht gleichkommt, stellt einen wichtigen Grund für die Abberufung des

Geschäftsführers dar.
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